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Supplikation als kommunikative Herrschafts-
technik in zusammengesetzten Monarchien 

Supplications as Communicative Tools in Composite Monarchies 

The article deals with supplications as a prevalent feature of early modern states shaping the communication  
between commoners and prince. Comparing the usages in different parts of the Habsburg Empire (viz. Lower Aus-
tria, Hungary, and the Southern Netherlands) it asks whether supplications were adequate tools to establish direct 
forms of contact between subjects in the peripheries and the courtly center. By establishing new regional public 
authorities (Kreisämter) in the middle of the 18th century, Maria Theresia set up the preconditions for implement-
ing such administrative proceedings in her Austrian homelands. This communicative bypass, suitable to circumvent 
the local powers of nobility and church, served as a mighty tool in the state-building process, and fostered the au-
thority of the crown. In contrast, Joseph II, in his remote eastern and western provinces, failed to establish similar 
regional authorities, thus depending on central command only. In Hungary and Brabant, commoners had to rely on 
the grace of regional powers, so that they continued to address them with their supplications. The Habsburg Empire 
shows that, given the conditions of early modern infrastructure, distance matters. 
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Supplikationen1 sind in der Frühneuzeit extrem 
weit verbreitet gewesen. Die Supplik ist eine 
Form der Bitte unter Ungleichen. Sie appelliert 
an die Gnade eines Höhergestellten, baut auf 
dessen Selbstverständnis, ein christlicher und 
milder Herr zu sein, der wie Gottvater Gnade 
vor Recht ergehen lässt. Supplikationen können 
nahezu alle Sachverhalte betreffen, die Gegen-
stand obrigkeitlichen Tuns sind: Begnadigung in 
Kriminalfällen, insbesondere Milderung oder 

                        
1 Über frühneuzeitliche Supplikationen ist in den 
vergangenen drei Jahrzehnten intensiv geforscht und 
nachgedacht worden. Besondere Bedeutung kommt 
den Sammelbänden zu, die auf der Arbeit des Italie-
nisch-deutschen Historischen Instituts Trient basie-
ren: NUBOLA, WÜRGLER, Forme della comunicazione 
politca; DIES., DERS., Bittschriften und Gravamina; 
DIES., DERS., Operare la resistenza. 

Erlass von Strafen, Verringerung von Abgaben 
und Diensten, Beschleunigung eines laufenden 
Verfahrens, Aufnahme in fürstliche Dienste, 
Gewährung eines Privilegs,2 Erlass3 oder Modi-
fikation4 einer (Policey-)Ordnung, Unterstüt-
                        
2 Überall in Europa fütterten die Supplikationen der 
Untertanen den Prozess aus allgemeiner Normge-
bung und individueller Privilegierung und Gnaden-
gewährung. Die Zeitgenossen sahen in Privileg und 
Gnade systematisch anzuwendende Mittel, Normen 
in Anbetracht lokaler oder persönlicher Umstände zu 
modifizieren und flexibel zu handhaben. Vgl. DÖLE-
MEYER, MOHNHAUPT, Das Privileg im europäischen 
Vergleich. 
3 HÄRTER, Aushandeln. 
4 HOLENSTEIN, Ad supplicandum verweisen 170–171, 
spricht in Anlehnung an den Rechtshistoriker Klaus 
Becker von einer „frühneuzeitlichen Gesetzgebungs-
technik des Verbots oder Gebots mit Erlaubnisvorbe-
halt“. Vgl. auch BECKER, Erlaubnis. 
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zung in einem Konflikt mit Dritten und manches 
mehr. Das Supplizieren gehört zu den zeitge-
nössischen Rechten von Untertanen. Es eröffnet 
die Möglichkeit, aus eigener Initiative in Kom-
munikation mit der Obrigkeit zu treten. Diese 
Kommunikation ist nicht etwa eine ungeregelte, 
ins Belieben des Herrn gestellte Angelegenheit, 
sondern folgt juristisch-administrativen Nor-
men, denn eine Supplikation leitet ein „summa-
risches Verfahren“ ein. Der Bittsteller kann in 
der Regel darauf bauen, eine Antwort zu erhal-
ten, denn Responsivität, die Bereitschaft also, 
sich der Anliegen von Untertanen anzunehmen, 
ist eines der wichtigsten legitimierenden Mo-
mente von frühmoderner Herrschaft überhaupt. 

In der politischen Tradition Europas sind Sup-
plikationen – wie nahezu alle administrativen 
Institutionen – Schöpfungen der päpstlichen 
Kurie.5 Im deutschsprachigen Raum taucht das 
Wort „Supplikation“ im späten 15. Jahrhundert 
auf, was von dem beschleunigten Bürokratisie-
rungsprozess dieser Zeit zeugt. So wundert es 
auch nicht, dass Suppliken in der Regel dem 
Urkundenformular6 folgen: Die inscriptio be-
zeichnet den Empfänger des Schreibens, gefolgt 
von der salutatio, der vorgeschriebenen Gruß-
formel. Auf den nötigen Devotionsabstand folgt 
die arenga, die Huldigung des Adressaten und 
die Motivation für das Schreiben. Die narratio 
schildert den Sachverhalt. Sie nimmt den größ-
ten Raum ein und bietet einen weiten Freiraum 
der Gestaltung zwischen nüchterner Darlegung 
der Fakten und dramatischer Entfaltung des 
Gegenstands. Aus der narratio erschließt sich die 
petitio, die Bitte an den Gnadengeber. Häufig 
fasst eine conclusio das Anliegen noch einmal 
                        
5 Vgl. den Aufsatz von Birgit Emich im vorliegenden 
Band. 
6 Zum Vorbild der Papstkirche und des Kirchenstaa-
tes FOSI, Beatissimo Padre 278. An die vatikanische 
Verwaltungspraxis lehnten sich so unterschiedliche 
Gebilde wie österreichische Kleinstädte und die preu-
ßische Monarchie an: SCHEUTZ, Supplikationen 176; 
REHSE, Supplikations- und Gnadenpraxis 157–173. 

zusammen. Um angenommen zu werden, muss 
eine Supplikation einen eindeutigen Absender 
tragen, der mit seiner Unterschrift dafür ein-
steht. 

Supplikationen findet man in allen europäischen 
Ländern; sie sind nicht auf das Gnadenbitten bei 
einem Fürsten beschränkt, sondern auch in an-
deren Beziehungen üblich – zwischen Hörigen 
und Grundherren, zwischen adligen Gefolgsleu-
ten und Aristokraten, zwischen Laien und Geist-
lichen, zwischen Stadtbewohnern und Rat, zwi-
schen Ständen des Reichs und dem Reichstag.7 

Zentralbehörden und Fürsten, die das Regiment 
selbst führten, mussten einen Gutteil ihrer Zeit 
auf die Beratung und Bescheidung von Suppli-
kationen verwenden. Um begründet und halb-
wegs gleichförmig entscheiden zu können, wur-
den Supplikationsverfahren in den bürokra-
tischen Instanzenzug integriert: Vor einem Be-
scheid standen Gutachten der zuständigen ört-
lichen und regionalen Behörden. Entscheidun-
gen über Supplikationen wurden somit juris-
tisch und administrativ vorbereitet und dadurch 
in ihrer Tendenz bereits vorherbestimmt, auch 
wenn sich viele Fürsten die Letztentscheidung 
vorbehielten. Zwar wurde überall versucht, dem 
‚missbräuchlichen‘ Supplizieren durch Mandate 
vorzubeugen. Dennoch sind die Klagen Legion, 
dass Bittsteller unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen eine Entscheidung erschleichen woll-
ten. Vor die Alternative gestellt, diese Form der 
Kommunikation zwischen Untertanen und Fürs-
tenobrigkeit ganz zu unterbinden, blieb es je-
doch bei eher hilflos wirkenden Steuerungsver-
suchen, denn auf das Legitimationspotenzial 
von Supplikationen wollte letztlich niemand 
verzichten. Gehör zu gewähren stand einer rech-
ten christlichen Obrigkeit gut zu Gesicht. Recht 
zu wahren und Gnade zu gewähren unterschied 
nach zeitgenössischem Verständnis die Monar-
chie von der Tyrannis. 

                        
7 NEUHAUS, Reichstag und Supplikationsausschuß. 
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Die Möglichkeit, eine Supplikation an einen 
Fürsten oder einen anderen Inhaber von Herr-
schaftsrechten zu richten, führte zu äußerst 
komplexen und widersprüchlichen Formen der 
Kommunikation. Wenn man dem Konzept von 
André Holenstein folgt, dass die Kommunika-
tion zwischen Untertanen und Obrigkeiten in 
frühneuzeitlichen Fürstenstaaten als empowering 
interaction8 charakterisiert werden kann, dann 
verkörpert die Supplikation wie keine andere 
Institution dieses Prinzip. Wer einen Herrn um 
Gnade bat, schrieb ihm Macht zu, die er ohne 
dieses Ersuchen nicht gehabt hätte. Dabei schuf 
die Institution ‚Supplik‘ eine Situation, die beide 
an der Kommunikation beteiligten Seiten in  
ein enges Korsett der Verhaltensalternativen 
zwängte. Die gnadenbittende Seite war in der 
Regel genötigt, sich als gehorsam und abhängig 
zu stilisieren. Angeblich vermochte allein die 
voraussetzungslose Gnade des Herrn aus einer 
bedrückenden, ja ausweglosen Situation heraus-
zuhelfen.9 Die gnadengewährende Seite wurde 
dagegen in eine Position versetzt, die derjenigen 
des göttlichen Vaters ähnelte, der untertäniges 
und gehorsames Flehen erhörte. Das stärkte 
Paternalismus und Gottesgnadentum, setzte die 
Fürsten jedoch bis zu einem gewissen Grade 
unter Druck, diesem Bild auch zu entsprechen.10 

                        
8 HOLENSTEIN, Introduction. 
9 Wer das nicht tat, hatte keinen Erfolg. Vgl. BLICKLE, 
Supplikantin und Landesherr 81–99. 
10 REHSE, Supplikations- und Gnadenpraxis 161: „Die 
Supplizierenden versuchten sich in einer self-fulfilling 
prophecy, indem sie dem Monarchen eine Geisteshal-
tung zuschrieben, die ihren Wünschen und Hoffnun-
gen entsprach. Durch die Suggestion wurde ein ge-
wisser moralischer Druck aufgebaut, den Erwartun-
gen der supplizierenden Untertanen zu entsprechen. 
Wurden die Gnadenbitten jedoch abgelehnt, so stellte 
dies die Wahrhaftigkeit der Lobpreisungen zwangs-
läufig in Abrede. Summierten sich Enttäuschungen 
über abgelehnte Gnadenbitten, so musste der Mo-
narch damit rechnen, dass sich dies in seiner Popula-
rität bei den Untertanen niederschlug.“ 

Solche Fiktionen von untertäniger Schwäche 
und herrscherlicher Omnipotenz erzeugten eine 
Vielzahl von Ambivalenzen und Widersprü-
chen, die von der neueren Forschung detailliert 
herausgearbeitet worden sind. Hinzuweisen ist 
in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten zu 
den bäuerlichen und stadtbürgerlichen Wider-
standsbewegungen,11 die sich regelmäßig der 
Form einer Supplikation bedienten, um ihre 
Forderungen an die jeweilige Obrigkeit zu stel-
len. Wenn sie vorgaben, untertänigen Gehorsam 
leisten zu wollen, dann war das an die Erfüllung 
ihrer Forderungen gekoppelt. Solch ein an Be-
dingungen geknüpftes Gehorsamsversprechen 
durchzieht auch die Gnadenbitten von Delin-
quenten. Wie Renate Blickle an bayerischen 
Fällen im 16. und 17. Jahrhundert herausgear-
beitet hat, folgten sie einer Logik des do-ut-des: 
Gnade des Fürsten setzte zunächst einmal Reue 
des Sünders voraus. Für den Gnadenfall wurde 
vom Bittenden in Aussicht gestellt, künftig 
Wohlverhalten an den Tag zu legen. Häufig 
versprach der Bittende dem gnädigen Fürsten 
außerdem, für ihn regelmäßig Gebetsfürbitte zu 
leisten. Wallfahrtsversprechen und die Einbe-
ziehung der Fürstin in der Rolle der interzedie-
renden Muttergottes bildeten Spezifika in katho-
lischen Territorien.12 Die aktuelle Arbeit von 
Birgit Rehse zur Gnadenpraxis in Preußen im 
späten 18. Jahrhundert zeigt jedoch, dass Fürbit-
teversprechen auch dort große Bedeutung zu-
kam. Viele Supplikanten versprachen sich Erfolg 
davon, wenn sie dem preußischen König Fried-
rich Wilhelm II. zusagten, regelmäßig für sein 
Seelenheil zu beten: „Die Supplizierenden und 
die Nutznießer der Gnadenbitten fühlten sich 
offenkundig nur im Falle der Erfüllung ihres 
Wunsches genötigt, eine Gegenreichung zu ma-
chen. Dies bedeutet, dass das Gebet für die Ob-
rigkeit von der gewünschten Vorleistung ab-

                        
11 HOLENSTEIN, Bauern 41–43, 95–112; LAU, Unruhige 
Städte; TROSSBACH, Bauern 78–87. 
12 BLICKLE, Interzession 293–322. 
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hängig gemacht wurde, mit anderen Worten: 
Der Gnadenträger musste sich eine Gebetsfür-
bitte verdienen.“13 Supplikationen waren dem-
nach durchdrungen von Reziprozitätsvorstel-
lungen, von Gnadenleistung und Gegenleistung. 
Auch die vielen in der Sache und im Tonfall 
vollkommen weltlichen Supplikationen in Privi-
legien- und Policeysachen versprachen, die 
Gnade des Fürsten mit einer Steigerung der 
Landeswohlfahrt und des Steueraufkommens zu 
vergelten.  

Die rhetorischen Mittel in Supplikationen, die 
Natalie Zemon Davis zu der berühmten Formel 
der „fiction in the archives“14 veranlasst haben, 
enthielten stets ein Beziehungsangebot an den 
Umworbenen, auf das er eingehen konnte, 
manchmal sogar eingehen musste, denn immer 
schwang die Drohung mit, den Ruf des „Gnädi-
gen Herrn“, wenn er sich als nicht gar so gnädig 
erwies, zu beschädigen. Supplikationen wiesen 
also offen persuasive und versteckt drohende 
Seiten auf. Sie machten den Fürsten zur Projek-
tionsfläche, freilich nicht nur für legitimierende, 
sondern auch für dämonisierende Vorstellungen 
der Supplikanten. Die Entscheidungsfindung 
erfolgte nämlich nicht öffentlich; sie war dem 
Fürsten und seinen Räten vorbehalten und blieb 
für das Publikum unsichtbar. So sehr die Un-
sichtbarkeit seiner Entscheidungsfindung den 
Fürsten mit einem Nimbus von Huld und Gna-
de ausstattete, so sehr setzte die Invisibilität der 
Letztentscheidung das Verfahren selbst einem 
Manipulationsverdacht aus. 

Trotz der weitgehenden Bürokratisierung des 
Gnadenbittens blieb die Fiktion einer persön-
lichen Begegnung bei der Übergabe der Suppli-
kation so zentral, dass sie kontrafaktisch die 
gesamte Frühneuzeit hindurch nicht aufgegeben 
wurde.15 Was in der realen Welt keinen Ort hat-

                        
13 REHSE, Supplikations- und Gnadenpraxis 171. 
14 DAVIS, Fiction in the Archives. 
15 Birgit Rehse kann keinen einzigen Fall einer persön-
lichen Übergabe von Supplikationen an den preußi-
 

te, wurde in der imaginierten Welt der Bitt-
schriften umso dramatischer in Szene gesetzt. 
Wie die Studie von Birgit Rehse zeigt, griffen 
manche Supplikanten noch im ausgehenden 
18. Jahrhundert – nun in empfindsamer Manier 
– zu ausgesprochen sentimentalen Stilmitteln. 
Das Wissen, wie man eine Supplikation wir-
kungsvoll formulierte, vermittelte einerseits die 
zeitgenössische Ratgeberliteratur, die sogenann-
ten Briefsteller, andererseits nutzten viele Sup-
plikanten die Dienste professioneller Schreiber, 
die über die nötigen Formen und den passenden 
Ton Bescheid wussten. Wie die Vorstellungen 
des Bittstellers und die professionelle Erfahrung 
des Schreibers beim Abfassen einer Supplik 
zusammenwirkten, ist in der Regel nur indirekt 
zu erschließen. Die neueren Arbeiten betonen 
allesamt, dass die Betroffenen meist sehr genau 
darauf achteten, dass die Schreiber ihre Inten-
tionen nicht verfälschten. Und doch: Sollte ein 
Gesuch Beachtung finden, mussten sich auch 
‚einfache‘ Bewohner von Dörfern und Städten 
formaler Verfahren bedienen und ‚erlaubte‘ 
Sprachen nutzen. Untertanen passten sich 
dadurch Logiken an, die außerhalb ihres unmit-
telbaren lebensweltlichen Zusammenhangs 
standen. Sie lernten, ihre Eingaben auf bestimm-
te Weise zu adressieren und zu strukturieren 
sowie erfolgversprechende Argumentations-
figuren zu nutzen. Dies waren stilprägende Be-
standteile der politischen Kultur des obrigkeit-
lichen Fürstenregiments. Michel Foucault hat 

                        
schen Monarchen finden. Stattdessen sei der Post- 
und Dienstweg im üblichen Geschäftsgang eingehal-
ten worden. Und doch: „Viele der supplizierenden 
Untertanen hielten an der tradierten Vorstellung des 
Gnadenbittens fest, ihr Anliegen dem Monarchen 
selbst vorzutragen, wenigstens aber ihre Supplik dem 
Gnadenträger persönlich zu überreichen. Da ihnen 
dies durch die normativen Vorgaben zur Regelung 
des Supplikationswesens verwehrt wurde, inszenier-
ten sie diese symbolische Handlung fiktiv in ihrer 
Supplik.“ REHSE, Supplikations- und Gnadenpraxis 
162. 
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dafür den Kunstbegriff gouvernementalité ge-
prägt.16 

Die Reziprozitätsvorstellungen in Supplika-
tionen treten auch in der Sammlung von lettres 
de cachet zu Tage, mit der Arlette Farge und Mi-
chel Foucault im Jahr 1982 den Startschuss für 
die Beschäftigung mit Supplikationen gegeben 
haben.17 Die lettres de cachet, mit denen die fran-
zösische Krone die Einsperrung von ‚schäd-
lichen‘ Personen auf das Bitten von Untertanen 
hin veranlasste, zeugen in besonders krasser 
Form von möglichen Koalitionen zwischen Ob-
rigkeit und Untertanen.18 Der Einzelne oder eine 
Korporation konnten an die Ordnungsvorstel-
lungen, die konfessionellen und die politischen 
Agenden oder schlicht an die ökonomischen 
Interessen der Krone anknüpfen. Die lettres de 
cachet zeigen, wie ein Supplikant die Identität 
der eigenen Interessen mit ‚höheren‘ Interessen 
behaupten und dadurch die königliche Autorität 
in Konflikten mit Dritten als machtvolle Waffe 
einsetzen konnte.19 Damit eignete man sich die 
Autorität an, zahlte dafür jedoch auch einen 
nicht unerheblichen Preis: Man empfahl sich der 
Gnade des väterlichen Herrn, zollte der Autori-
tät die nötige ehrfürchtige Reverenz. Diskursiv 
wurde damit ein Machtgefälle bestätigt, ja ver-
stärkt, das ohne ein solches Ersuchen so ausge-
prägt nicht bestanden hätte. Diese Bestätigung 
von Rollenerwartungen zementierte Obödienz.  

                        
16 FOUCAULT, Die Gouvernementalität. 
17 FARGE, FOUCAULT, Le désordre des familles. 
18 Am Beispiel der Berner Chorgerichte, die von Frau-
en genutzt werden konnten, um gegen ihre gewalt-
tätigen und verschwenderischen Ehemänner vorzu-
gehen, zeigt das SCHMIDT, Hausväter vor Gericht. 
Allgemein DERS., Männergewalt und Staatsgewalt. 
19 FONTAINE, Königliche Macht und lokale Herr-
schaftspraxis, zeigt auf, wie die Revokation des Edikts 
von Nantes durch Ludwig XIV. von Einzelpersonen 
bzw. Familienverbänden in Gemeinden der Dauphiné 
genutzt werden konnte, um die lokalen Machtver-
hältnisse grundlegend zu verändern. Wo solche In-
teressengegensätze nicht bestanden, blieb die Konfes-
sionsfrage weitgehend unberührt. 

In kommunikationshistorischer Perspektive 
besteht ein ganz zentraler Widerspruch von 
Supplikationen darin, dass sie – wie erwähnt – 
verschriftlichte Simulationen einer face-to-face-
Kommunikation bildeten. Denn Kommunika-
tion unter Anwesenden waren Supplikationen 
eigentlich nur in Städten, in denen Bürger und 
andere Einwohner den Rat mit ihren Anliegen 
unmittelbar angehen konnten. Ulrike Ludwig 
bringt es in ihrer Studie zur Gnadenpraxis in der 
sächsischen Kriminalgerichtsbarkeit auf den 
Punkt: „Im Vergleich zur städtischen Situation 
waren in Supplikationsverfahren auf landes-
herrlicher Ebene die Einflussmöglichkeiten des 
sozialen Umfeldes der Konfliktparteien durch 
deren fehlende persönliche Präsenz wesentlich 
beschränkter. Weder dem Delinquenten noch 
seinen Unterstützern war es möglich, ihren Ein-
fluss in gleicher Weise am Hof geltend zu ma-
chen wie dies im städtischen Kontext gegenüber 
dem Rat einer Stadt möglich war. Für die lan-
desherrliche Gnadenpraxis kann daher von ei-
ner zunehmenden Loslösung der Entscheidung 
von der Situation vor Ort gesprochen werden. 
An die Stelle eines Aushandelns von Gnaden-
optionen trat hier bereits im ausgehenden 
16. Jahrhundert eine formalisierte und in ihren 
Mitteln deutlich eingeschränkte Kommunika-
tion.“20 Allgemein bildeten räumliche, soziale 
und kulturelle Distanzen wesentliche Faktoren 
bei der Frage, welche Möglichkeiten sich Unter-
tanen boten, mit Justiz-, Bitt- und Gnadengesu-
chen Einfluss auf obrigkeitliche Entscheidungen 
zu nehmen. Wenn dies bereits für die ver-
gleichsweise kleinräumigen und homogenen 
Territorien im Alten Reich gilt, umso mehr muss 
man Distanzen in Rechnung stellen, wenn es um 
Supplikationen in den großen zusammenge-
setzten Monarchien Europas geht. Dieses Prob-
lem will ich in der Folge am Beispiel des Reichs 
der österreichischen Habsburger erörtern.  

                        
20 LUDWIG, Herz der Justitia 164. 
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„Laufen gen Hof“ war in den deutschen Territo-
rien und in der Habsburgermonarchie zwar 
üblich, ein ungeregelter Kontakt zwischen Fürst 
und Supplikanten wurde von den Höfen jedoch 
möglichst verhindert. Renate Blickle hat für das 
späte 16. Jahrhundert festgestellt, dass Herzog 
Maximilian von Bayern ausdrücklich für seine 
Bereitschaft gerühmt wurde, die Supplikationen 
von armen Untertanen auf der Fahrt zur Kirche 
persönlich entgegenzunehmen.21 Ganz ähnlich 
lobte der Chronist Wigand Lauze Landgraf Phi-
lipp von Hessen überschwänglich, weil er „mit 
eigenen vnd nicht frembden oder geluhen augen 
dorauff“ achtete, dass die Untertanen zu ihrem 
Recht kamen.22 Man darf aber annehmen, dass 
solche zeitgenössischen Stimmen in den Bereich 
der public relations gehören. Der Kirchgang 
scheint zwar mancherorts in der Tat eine Gele-
genheit für eine solche face-to-face Begegnung 
zwischen Fürst und Volk gewesen zu sein, aber 
das waren seltene Ausnahmen.23 Audienzen 
waren bekanntlich nur für Standespersonen 
zugänglich. Supplikationen bildeten dagegen 
kein mündliches, sondern eben ein Verwal-
tungsverfahren, das der Schriftlichkeit bedurfte. 
Wer sich als Bittsteller nicht allein auf dieses 
administrative Verfahren verlassen mochte, 
wandte sich an Mittelsleute im ‚Vorraum der 
Macht‘, um Fürsprecher für sein Anliegen zu 
gewinnen. Die Geschichte der Supplikationen 
hat deshalb viele Berührungspunkte mit der 

                        
21 BLICKLE, Supplikantin und Landesherr 90. 
22 LAUZE, Leben und Thaten 407. 
23 BLICKLE, Supplikantin und Landesherr 90–91: „Die 
dem Landesherrn persönlich übergebenen Schriften 
stellten nur einen Bruchteil aller Beschwerde- und 
Bittschreiben dar, die in der frühen Neuzeit an einen 
Herrscher gerichtet wurden. Dieser Teil des Suppli-
kenwesens ist als ein Mosaikstein im großen Schau-
bild der Herrschaftspraxis aufzufassen, als die stili-
sierte Engführung der im Übrigen weitgehend unter-
bundenen Möglichkeiten einer physischen Begeg-
nung zwischen dem Regenten und dem Untertanen. 
Die derart überreichten Schreiben gingen anschlie-
ßend gewöhnlich den administrativen Routineweg.“ 

Geschichte des Klientelismus. In diesem Zu-
sammenhang hatte die Frage der Distanz zwi-
schen Gnadensuchenden und Gnadengewäh-
rendem maßgeblichen Einfluss. Die Bedeutung 
von Fürsprechern wuchs mit den räumlichen 
und kulturellen Distanzen.24 Wo solche Kontakte 
fehlten, blieb oftmals nur Bestechung.25 

Man muss die Verhältnisse in den Territorien 
des Reichs nicht verklären – dass das Anliegen 
eines Supplikanten bessere Chancen auf Reali-
sierung hatte, wenn es von Personen im höfisch-
administrativen Zentrum unterstützt wurde, die 
sich diese Unterstützung gegebenenfalls auch 
versilbern ließen, trifft hier sicherlich genauso 
zu wie andernorts. Allerdings haben Fallstudien 
zu Bayern und Hessen-Kassel, die in Essen im 
Rahmen eines vergleichenden Forschungspro-
jekts zur Herrschaftsvermittlung vorgenommen 
wurden, keine Hinweise auf systematisch ange-
legte Einflüsse von Patronagebeziehungen er-
bracht.26 Ebenso wenig kann davon die Rede 
sein, dass es eine allgemein verbreitete Praxis 
gab, positive Entscheidungen durch Bestechung 
zu erkaufen. Dagegen scheint die Rücksicht-
nahme auf familiäre Verbindungen an der Ta-
gesordnung gewesen zu sein, was ich als einen 
Hinweis auf den paternalistischen Stil des Fürs-
tenregiments im Reich deuten würde. Konfes-
sionelle Rücksichten, die politische Stellung im 
Reich und Loyalität zu einzelnen Personen oder 
Familien, die dem Fürstenhaus dienten, bildeten 

                        
24 BLICKLE, Supplikantin und Landesherr 90f.: „In 
Wien war es beispielsweise Adam Keller und Magnus 
Holmayr im Januar 1629 gelungen, mit Hilfe eines 
‚Offiziers‘, der im ‚Vorraum‘ kundig und zuhause 
war, ein kaiserliches Interzessionsschreiben zu Guns-
ten aller landesverwiesenen Rottenbucher zu erlan-
gen.“ 
25 ASCH, EMICH, ENGELS, Integration, Legitimation, 
Korruption; GROEBNER, Angebote 163–184; DERS., 
Gefährliche Geschenke; GRÜNE, SLANI KA, Korrup-
tion. 
26 Vgl. hierzu die Beiträge in: BRAKENSIEK, von BRE-

DOW, NÄTHER, Herrschaft und Verwaltung. 
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die steuernden Faktoren, wenn es um die Er-
folgsaussichten einer Bittschrift ging. 

Das stellte sich in der Habsburgermonarchie 
sichtlich anders dar. Nicht dass Konfessions- 
und Loyalitätsfragen hier ohne Belang gewesen 
wären, aber die Steuerung dieser gewaltigen 
composite monarchy ließ sich beim besten Willen 
nicht in hausväterlicher Manier bewältigen. Eher 
kann man davon sprechen, dass die Verwaltung 
der einzelnen territorialen Komplexe, aus denen 
sich das Reich der Habsburger zusammensetzte, 
in abgestufter Intensität und Direktheit erfolgte. 
Die Administration der nahe Wien gelegenen 
österreichischen Länder ähnelte den Verhältnis-
sen in den größeren Reichsterritorien.27 Spätes-
tens mit den Haugwitzschen Reformen Mitte 
des 18. Jahrhunderts stand die Krone über eige-
ne landesherrliche Kreisbehörden in engem 
Kontakt zu jedem Untertan und jeder Korpora-
tion, die sich supplizierend an sie wandte. Co-
rinna von Bredow hat am Beispiel Niederöster-
reichs herausgearbeitet, dass die Einrichtung der 
Kreisämter im Jahre 1753 die Chancen der Un-
tertanen, mit ihren Eingaben bei der Krone Ge-
hör zu finden, enorm gesteigert hat.28 Sie hat 
jedoch auch verdeutlicht, dass diese Behörden 
deshalb von Beginn an reibungslos funktioniert 
haben, weil das neu berufene Personal auf Rou-
tinen in den älteren landständischen Behörden 
zurückgreifen konnte, in denen die meisten 
zuvor tätig gewesen waren. Das verweist da-
rauf, dass es den Habsburgern schon vorher 
gelungen war, die ständische Verwaltung, auf 
der die Administration der österreichischen und 
böhmischen Länder gleichermaßen ruhte, in die 
Pflicht zu nehmen. Das liegt auf einer Linie mit 
den Ergebnissen von Petr Mat’a und Thomas 
Winkelbauer, die nachdrücklich darauf hinge-
wiesen haben, dass die österreichischen und 
böhmischen Stände spätestens seit der Mitte des 

                        
27 BAUER, Gnadenbitten. 
28 BREDOW, Die niederösterreichischen Kreisämter. 

17. Jahrhunderts keineswegs in Opposition zur 
Krone standen, sondern zur Kooperation ge-
neigt waren. Die Adligen setzten eher darauf, 
ihre Stellung im Dienst am Hof, in der Armee 
und in der Landesverwaltung zu sichern und 
auszubauen, als in Opposition zu Wien zu tre-
ten.29 Gleichwie, für supplizierende Untertanen 
bildeten in den Ländern der böhmischen Krone 
eher die ständischen Landesbehörden und die 
machtvollen Magnaten eine im Wortsinne nahe-
liegende Obrigkeit.30 Erst wenn die Möglichkei-
ten von Supplikationen an diese intermediären 
Mächte ausgeschöpft waren oder wenn der Kon-
flikt eben das Verhältnis zwischen adligen 
Grundherren und hörigen Bauern betraf, kam 
Wien ins Spiel. Es war freilich äußerst mühevoll, 
die Wahrnehmungsschwelle der Zentrale zu 
überschreiten. Wie der böhmische Bauernauf-
stand von 1680 verdeutlicht, bedurfte es militan-
ter Aktionen, bis der Kaiser und seine Behörden 
aufmerksam wurden und einen Grund zum 
Eingreifen sahen.31 

Noch problematischer stellt sich die Situation 
für Untertanen in den exzentrisch gelegenen 
Teilen des Reichs der österreichischen Habsbur-
ger in Ungarn und in den südlichen Niederlan-
den dar. Eine Studie zum Komitat Szatmár32 im 
östlichen Ungarn zeigt, dass der Kaiser in Wien 
                        
29 MAT’A, WINKELBAUER, Einleitung; MAT’A, Land-
stände und Landtage; WINKELBAUER, Krise der Aris-
tokratie. 
30 MAT’A, Verwaltungs- und behördengeschichtliche 
Forschungen; WINKELBAUER, Sozialdisziplinierung 
und Konfessionalisierung; DERS., Grundherrschaft. 
Vgl. auch BRAKENSIEK, Rekrutierung lokaler Herr-
schaftsvermittler; B ŽEK, Regionale Ämter; HIML, 
Richter; HRDLI KA, Herrschaftliche Amtsträger; 
PÁNEK, Hofämter. 
31 CECHURA, Logik und Taktik der Bauern; DERS., 
Quellen zu den böhmischen Bauernaufständen; DERS., 
Zu spät und zu friedlich; CERMAN, Villagers and 
Lords; MAUR, Gutsherrschaft und „zweite Leibeigen-
schaft”; DERS., Staat und (lokale) Gutsherrschaft; OGIL-
VIE, Communities and the ‚Second Serfdom’; PETRAN, 
Höhepunkt der Bewegungen. 
32 VÁRI, PÁL, BRAKENSIEK, Herrschaft an der Grenze. 
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und auch seine Behörden in Preßburg und 
Kaschau für bäuerliche Untertanen überhaupt 
nicht erreichbar waren. Mit ihren Anliegen 
mussten sie sich innerhalb des regionalen 
Machtgefüges zurechtfinden. Sie konnten nur 
versuchen, zwischen dem Komitat – der lokalen 
Korporation des Adels – und der Verwaltung 
der Grafen Károlyi – der dominierenden Magna-
tenfamilie – zu lavieren. Anders stellte sich die 
Lage für die wichtigste Stadt des Komitats dar. 
Das kann man an dem erfolgreichen, aber auch 
äußerst kostspieligen Bemühen des Magistrats 
der Stadt Szatmár ersehen, der im frühen 
18. Jahrhundert versuchte, den Status einer kö-
niglichen Freistadt zu erringen.33 Das war aus 
mehreren Gründen attraktiv: Eine königliche 
Freistadt genoss hohes Prestige unter den unga-
rischen Städten. Ihr Magistrat gelangte in ein 
immediates Verhältnis zur Krone, entzog sich 
damit der Rechtsprechung des Komitats. 
Schließlich errang man mit dem Status einer 
Freistadt die Bann- und Schankrechte und damit 
eine bedeutende Einnahmequelle. Die kaiser-
lichen Behörden waren nur wegen der aktuellen 
Finanznot34 geneigt, dieses Privileg gegen Zah-

                        
33 Ebd. 143–182; PÁL, Preis der Freiheit. Szatmár hatte 
bereits im 17. Jahrhundert mehrfach versucht, den 
Rang einer freien königlichen Stadt zu erlangen. Sie 
bat dabei um Unterstützung beim Oberungarischen 
Städteverband und bei der Stadt Kaschau (Kassa, 
heute Košice in der Slowakei). Vgl. NÉMETH, A szabad 
királyi 217: Im Jahre 1665 hatte die Stadt schon einmal 
versucht, die Fiskalgüter abzulösen. Die königliche 
Kammer verlangte die horrende Summe von 100.000 
Gulden, die Stadt konnte jedoch nur 10.000 Gulden 
anbieten. 
34 Die Staatsschulden erreichten im Jahre 1711 die 
schwindelerregende Höhe von etwa 49 Millionen 
Gulden. Allein dadurch ist erklärlich, warum es am 
Anfang des 18. Jahrhunderts relativ leichter und billi-
ger wurde, den Titel einer freien königlichen Stadt zu 
erhalten, verglichen mit der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts. Von 1681 bis 1750 wurden 14 urba-
ne Siedlungen in den Rang einer königlichen Freistadt 
erhoben. Neben Szatmár wurden auch Pest und Buda 
Anfang des 18. Jahrhundert königliche Freistädte. Im 
 

lung beträchtlicher Summen zu vergeben, denn 
an und für sich hatte man den vom Adel domi-
nierten ungarischen Reichsständen zugesagt, die 
Zahl der Freistädte nicht zu erhöhen. Entspre-
chend musste der Magistrat von Szatmár den 
hartnäckigen Widerstand einflussreicher politi-
scher Gegenspieler in Rechnung stellen. Unter 
den Gegnern ragte Graf Sándor Károlyi hervor, 
Obergespan des Komitats, der die Politik im 
nordöstlichen Ungarn zu dieser Zeit dominierte. 

Um das königliche Diplom als königlich freie 
Stadt zu erreichen, schickte der Stadtrat nicht 
nur Suppliken an den Kaiser und an die Ungari-
sche Kammer, sondern entsandte Deputierte 
nach Wien, die das Vorhaben voranbringen 
sollten. Ihre Briefe, die sie zwischen 1713 und 
1715 aus Wien nach Hause schickten, geben eine 
plastische Vorstellung davon, wie es den von 
weither angereisten Magistratsmitgliedern ge-
lang, sich durch das fremde Labyrinth der Wie-
ner Behörden einen Weg zu bahnen. Alle gehör-
ten übrigens dem protestantischen Adel an und 
waren halbwegs rechtskundig. Ein ständig wie-
derkehrendes Motiv in diesen Berichten war das 
Warten. Ständig waren sie gezwungen zu war-
ten: in den Vorzimmern von Beamten, auf Audi-
enz, auf eine Besprechung, auf wichtige Unter-
lagen, auf Entscheidungen. So schrieb der Stadt-
schreiber Mihály Váradi: „Ich bin wegen der 
langen Qual und Zeitvergeudung so erbittert, 
dass ich mich kaum zurecht finde.”35 Um ihre 
Sache voran zu bringen, „umwarben“ die städti-
schen Gesandten einflussreiche Personen. Dabei 
waren sie zu Anfang nicht völlig sicher, in wel-
chen Kreisen sie sich mit Aussicht auf Erfolg 

                        
18. Jahrhundert gab es in Ungarn etwa 500 bis 600 
Märkte und 61 königliche Freistädte; etwa 6,4 % der 
Gesamtbevölkerung lebte in diesen städtischen Sied-
lungen. Vgl. KÁLLAY, Städte Ungarns 76. 
35 AS F 20, Nr. 429/1713, Brief des Gesandten Váradi, 
Wien, 1. 4. 1713. Anfang April wurde ihnen endlich 
eine Audienz beim Kaiser gewährt, wo sie ihr Anlie-
gen ausführlich schildern konnten. Brief des Gesand-
ten Nánási an den Rat, Wien, 8. 4. 1713. 
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bewegen konnten. Aus ihren Anweisungen geht 
hervor, dass sie den ungarischen Kanzler, Graf 
Miklós Illésházy, den Kanzleirat Graf László 
Hunyady, den Palatinalrichter Ádám Meskó 
und dessen Bruder, den Hofkammerrat Jakob 
Meskó, aufsuchen sollten. Häufig wird erwähnt, 
dass die Gesandten mit einzelnen „Wohltätern“ 
zu Mittag aßen, um bei dieser Gelegenheit ver-
trauliche Informationen auszutauschen. Die 
Deputierten aus Szatmár beschritten aber auch 
andere Wege. So freundeten sie sich mit mehre-
ren Subalternbeamten der Kanzlei an, einer der 
städtischen Gesandten half sogar in der Behörde 
bei Kopierarbeiten aus. Ein Kanzlist versprach 
ihnen im Gegenzug, ihre Sache schnellstmöglich 
zu erledigen. Hier in der Kanzlei – schrieb der 
Deputierte – sei nichts in guter Ordnung, sie 
hätten alle Akten „durchwühlt“, aber es sei 
ihnen nicht gelungen, das zu finden, was sie 
suchten, obwohl ein halber Tag darüber ver-
strich.36 Um die Legitimität ihrer Sache zu un-
termauern, benötigten sie rechtsverbindliche 
Urkunden. Die Beschaffung solcher Dokumente 
bildete ein ständig wiederkehrendes Thema in 
der Korrespondenz: Die Gesandten verlangten 
verschiedene Akten von daheim, sie versuchten 
aber auch, sich Unterlagen aus der Kanzlei oder 
der Kammer in Wien zu verschaffen. Das wich-
tigste Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen 
bildete jedoch discretio. Das Wörterbuch des in 
Ungarn üblichen Lateins zählt für den Begriff 
mehrere Bedeutungen auf: 1. Belohnung, 
2. Rücksicht, 3. Bescheidenheit, 4. Unterschei-
dung, 5. Verschwiegenheit. Das Wörterbuch 
führt als konkretes Beispiel für den Wortge-
brauch discretio bibalis et axungii auf: Trink- und 
Schmiergeld37 mithin, und genau diese Bedeu-
tung nahm das Wort in der Korrespondenz an.  

Korruption ist eng mit der frühmodernen Herr-
schaftsstruktur und mit der üblichen Besoldung 
                        
36 AS F 20, Nr. 429/1713, Brief des Gesandten Váradi, 
Wien, 14. 1. 1713. 
37 BARTAL, Glossarium 219. 

von Amtsträgern verbunden.38 Obwohl die Be-
amten de jure regelmäßige Gehälter bezogen, 
wurden diese meist nur mit großer Verspätung, 
oft auch nur teilweise ausbezahlt. Unter solchen 
Bedingungen konnten dienstrechtliche Regeln 
auch nicht ansatzweise durchgesetzt werden, 
die – wie zum Beispiel eine Verordnung aus 
dem Jahr 1681 – den Amtsträgern der Hofkam-
mer streng untersagte, irgend ein Geschenk 
anzunehmen.39 Viele Forscher vertreten daher 
die Meinung, dass die frühmoderne Administra-
tion geradezu auf informellen Beziehungsnetzen 
und einem System von Schenken und Be-
schenktwerden beruhte.40 Für die Zeitgenossen 
schien es jedenfalls eine völlig normale Sache zu 

                        
38 Auch am Kaiserhof spielten Geldflüsse in Entschei-
dungsprozessen eine zentrale Rolle. HENGERER, Amts-
träger als Klienten und Patrone 56–57: „So treffen im 
Bereich des Hofes wenigstens vier wichtige und par-
tiell konkurrierende (bereits zeitgenössische) Kau-
salschemata auf- bzw. nebeneinander: Normen und 
ähnliche nachprüfbare Auswahlkriterien (als norma-
tives Gefüge insbesondere des Hofstaats), Patronage 
und Klientel (als semantisch präfigurierte Beobach-
tungskategorien und somit zugleich als Deutungs- 
und Erwartungshorizont), Familie und Freundschaft 
(als primäres soziales Bezugsfeld) und schließlich das 
Geld, dem, wie ein hochrangiger Höfling des Wiener 
Hofes feststellte, bei Hofe alles gehorche: ‚pecuniae 
enim in aula nostra omnia obediunt’.” Zum Kaiserhof 
vgl. DUINDAM, Vienna and Versailles; HENGERER, 
Kaiserhof und Adel; MACHARDY, War, Religion and 
Court; PE AR, Ökonomie der Ehre. 
39 EMBER, Az újkori magyar 67. 
40 Zur Neubewertung von Klientelismus und Korrup-
tion vgl. REINHARD, Freunde und Kreaturen 140. Aus 
seiner Sicht einer verhaltensorientierten politischen 
Anthropologie des Klientelismus hat es sich um kei-
nen ‚Abgrund von Korruption’, „sondern ganz ein-
fach um eine notwendige und durchaus funktionale 
und zweckmäßige Entwicklungsstufe auf dem Weg 
zum modernen Staat gehandelt.“ Laut GROEBNER, 
Angebote 168–169, ruhte der Aufstieg frühmoderner 
Staatlichkeit und Verwaltung im Wortsinn auf Ge-
schenken. Dadurch habe man einen Ausgleich der 
Interessen, Kohäsion und Konsens innerhalb der 
einflussreichen Gruppen verwirklichen können. 
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sein.41 Sie lamentierten nicht über die Tatsache 
als solche, sondern über Geldmengen, die ihre 
Kräfte überstiegen. Von Anfang an bahnten sich 
die Gesandten der Stadt Szatmár den Weg mit 
Geschenken, aber man brauchte immer weitere 
discretiones. Angesichts des allenthalben herr-
schenden Geldmangels griffen sie auf Natura-
lien zurück, vornehmlich auf Rinder.42 Das 
Schenken erfolgte meist ‚freiwillig‘ in dem Sin-
ne, dass die Gesandten von sich aus Präsente 
anboten, um sich einen Informanten oder Ent-
scheidungsträger gewogen zu machen. Es gibt 
jedoch auch mehrere Beispiele dafür, dass ein 
Amtsträger seine Ansprüche offen äußerte. So 
ließ der Kanzler der ungarischen Kammer im 
März 1713 durch einen seiner Leute ausrichten, 
dass „zwar die Kühe, die Eure Gnaden haben 
hierhin treiben lassen, besonders schön sind, 
allein es fehlt ein Bulle“.43 Wenn nicht einmal 
Naturalgeschenke zur Hand waren, traten Ver-
sprechungen an ihre Stelle, die auch eine ganz 
offizielle Form annehmen konnten. Der Gesand-
te Váradi versicherte in einem im Namen der 

                        
41 Belege über Korruption finden sich überall. Graf 
Károlyi nutzte sie ebenso wie die anderen ungari-
schen Städte. Die Stadt Debrecen zum Beispiel kämpf-
te zur selben Zeit um eine Rangerhöhung und bestach 
im Jahr 1712 die Beamten im Kriegsrat und in der 
Hofkanzlei in Wien mit Wein und Geld. Vgl. BALOGH, 
A rendi állam várospolitikája 133. 
42 Wegen des Geldmangels waren Naturalien ge-
bräuchlich, in Westungarn und in den Weinanbauge-
bieten Wein, im Rest des Landes Rinder. Geld- und 
Naturalgeschenke wurden alternativ genutzt und von 
Seiten der bestochenen Amtsträger gleichermaßen 
gern akzeptiert. Nach Georg Simmel macht eine Be-
stechung mit Geld einen wichtigen qualitativen Un-
terschied aus, denn eine Bestechung mit einem Stück 
Land oder einer Viehherde ist nicht nur vor den Au-
gen der Umgebung nicht zu verheimlichen, auch der 
Bestochene selbst kann sich nicht so verhalten, als ob 
gar nichts geschehen wäre. „Mit Geld dagegen kann 
man jemanden sozusagen hinter seinem eigenen 
Rücken bestechen, er braucht sich nichts davon wis-
sen zu machen.” SIMMEL, Philosophie des Geldes 426. 
43 AS F 20, Nr. 429/1713, Brief des Gesandten Váradi 
an den Rat, Wien, 1. 3. 1713. 

Stadt ausgestellten und mit dem Stadtsiegel 
versehenen Kreditbrief dem referendarius Hun-
yady, dass sie ihn demnächst entweder mit Geld 
oder mit jungen Rindern umwerben würden.44 

Der Kanzler äußerte sich gegenüber den Ge-
sandten aus Szatmár dahingehend, dass er die 
Sache der Stadt gern weiter unterstützen wolle, 
wenn nur Geld bereit läge. Denn obwohl die 
gnädigen Herren ihnen durchaus gewogen sei-
en, müsse man doch zur Kenntnis nehmen, dass 
man ihnen in Wien, angesichts ihrer Konfession, 
nur so lange entgegen komme, solange sie etwas 
geben könnten.45 Der Deputierte András Erd dy 
kleidete seine Erfahrungen in die drastischen 
Worte: „Ich sehe, dass jeder, zu dem wir kom-
men, sein Gesicht im Voraus panzert, wenn 
seine Taschen nicht vollgestopft sind“.46 So 
nimmt es nicht wunder, dass die Ablösung der 
Schankrechte die Stadt Szatmár anstelle der 
ursprünglich vereinbarten Summe von 20.000 
Gulden zuletzt mehr als 32.000 Gulden kostete.47 
Damit waren die Grenzen ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit erreicht, ja überschritten.48 

Für das weitere 18. Jahrhundert lässt sich fest-
stellen, dass die Formulierung von Anliegen aus 
der ungarischen Provinz zwar einem deutlichen 

                        
44 Ebd. 
45 AS F 20, Nr. 429/1713, Brief des Gesandten Várady 
an den Rat, Wien, 5. 4. 1713. 
46 AS F 20, Nr. 598/1715, Brief des Gesandten Erd di 
an den Rat, Wien, 9. 1. 1715. 
47 Nach einer Abrechnung vom 20. 1. 1730 mit der 
königlichen Kammer hat die Stadt für die Fiskalgüter 
32.173 ungarische Gulden und für den Titel könig-
liche Stadt 9.600 Gulden bezahlt. Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattára (Manuskriptensammlung der 
Nationalbibliothek „Széchényi”, Budapest), Fol. 
Lat. 299. Vgl. CSERMÁK, Szathmár. 
48 Im Jahre 1707 erzielte die Stadt 6.333 Gulden Ein-
nahmen bei 3.771 Gulden Ausgaben, verzeichnete 
also einen Überschuss von 2.562 Gulden. Die Kosten 
der ‚Freiheit’ betrugen demnach das 16fache des 
Überschusses oder das 6,5fache der gesamten jähr-
lichen Einnahmen. Die Folge war eine schwere Ver-
schuldung der Stadt, was freilich im 18. Jahrhundert 
eine allgemeine Erscheinung in Ungarn war. 
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kulturellen Wandel unterlag: Schmiergelder 
wurden weniger offen gefordert, bürokratische 
Formen und ‚aufgeklärter‘ Duktus waren nun 
nötig, wollte man halbwegs Aussichten auf Er-
folg haben. Es reichte jedoch niemals aus, den 
veränderten kulturellen Ansprüchen zu genü-
gen; Patronage blieb weiterhin prägend für die 
Gestalt des Kontakts zwischen den Hauptstäd-
ten Wien, Bratislava und später Budapest einer-
seits und Supplikanten aus dem Komitat an der 
Peripherie andererseits. 

Vom äußersten Osten des Reichs der Habsbur-
ger wechsle ich in den äußersten Westen, in die 
südlichen Niederlande, die 1713 nach dem Spa-
nischen Erbfolgekrieg mit den Friedensschlüs-
sen von Utrecht und Rastatt an das Haus Öster-
reich fielen. Im Essener Projekt hat sich Hanna 
Sonkajärvi mit den Herrschaftsverhältnissen 
und den politischen Kommunikationsformen in 
den flämischen und wallonischen Provinzen 
befasst. Sie hat festgestellt, dass Supplikationen 
bis in die 1770er Jahre gar nicht nach Wien ge-
langten, sondern ausnahmslos an den kaiser-
lichen Statthalter in Brüssel adressiert waren. 
Wegen der großen Handlungsautonomie der 
südniederländischen Provinzen und Städte sind 
diese Eingaben und das sich anschließende Ver-
fahren in erster Linie als performative Kommu-
nikationsakte zu bezeichnen. „In den Österrei-
chischen Niederlanden erreichte der einzelne 
Bittsteller mit seiner Supplikation […] kaum den 
Fürsten oder den Statthalter unter Umgehung 
lokaler Instanzen. Auch wenn er seine Supplika-
tion direkt in Brüssel einreichte, wurde diese an 
die Provinzbehörden geleitet, welche wiederum 
weitestgehend autonom über die Entscheidung 
verfügten. In den seltensten Fällen scheint dabei 
die Entscheidung des Statthalters von den Emp-
fehlungen der lokalen Behörden abgewichen zu 
sein.“49 Demnach boten Supplikationen keine 

                        
49 SONKAJÄRVI, Supplikationen als Mittel zur Herr-
schaftsvermittlung 88. 

echte Möglichkeit, die lokalen bzw. regionalen 
Instanzen zu umgehen. Dem Statthalter gaben 
sie eine Gelegenheit zu „symbolisch-expres-
sivem Handeln“;50 sie dienten ihm lediglich zur 
Inszenierung der eigenen Entscheidungskompe-
tenz und zur Darstellung einer Hierarchie zwi-
schen den Verwaltungsebenen, die in der Reali-
tät nicht so pyramidal aufgebaut waren, wie es 
die Außendarstellung zu verstehen gab. 

Bis in Josephinische Zeit blieben in den Österrei-
chischen Niederlanden die Institutionen erhal-
ten, die dort die Spanier im 16. und 17. Jahr-
hundert etabliert hatten. Und das bedeutete 
indirect rule durch die regionalen Eliten in den 
Städten und Ständeversammlungen. Diese Eli-
ten garantierten aus eigenem Interesse die ka-
tholische Rechtgläubigkeit des Landes, sie tru-
gen mit den von ihnen sanktionierten Steuern 
und Rekrutierungen maßgeblich zur Verteidi-
gung gegen die Republik der Niederlande und 
gegen Frankreich bei. Im Gegenzug wurden sie 
von den Habsburgern in allen innenpolitischen 
Belangen in Ruhe gelassen. Als Joseph II. an 
diesem ‚historischen Kompromiss‘ zu rütteln 
wagte, handelte er sich prompt die Brabanter 
Revolution ein. 

Die unterschiedlichen Ausgangslagen und Ent-
wicklungen in den Länderkomplexen der Habs-
burgermonarchie lassen demnach keine allge-
meine Aussage zu, wie Supplikationen an die 
Krone ‚funktionierten‘. Anders als in den 
Reichsterritorien und anders auch als in den 
kleineren und halbwegs homogenen Monar-
chien Europas, wo Supplikationen an die Krone 
für die Untertanen relativ einfach adressierbar 
waren, gestaltete sich das in Wien wesentlich 

                        
50 STOLLBERG-RILINGER, Symbolische Kommunikation 
498: „Der Sinn der symbolisch-expressiven Handlung 
hingegen liegt schon in dem Vollzug der Handlung 
selbst. Symbolisch-expressives Handeln weist zei-
chenhaft über sich selbst hinaus und evoziert eine 
Vorstellung; es wird verständlich erst vor dem Hin-
tergrund eines kollektiven Bedeutungssystems“. 
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komplizierter. In den österreichischen Erblan-
den und in den Ländern der böhmischen Krone 
änderte sich das seit dem frühen 18. Jahrhundert 
zunehmend. Spätestens mit der Schaffung der 
Kreisbehörden zwischen 1730 und 1760 sowie 
mit den Reformvorhaben unter Maria Theresia 
wurde die Krone hier ähnlich ‚zugänglich‘ wie 
die Fürsten in den größeren Reichsterritorien. 
Anders stellte sich die Lage in den exzentrisch 
liegenden Teilen des Reichs dar: Die ungarische 
Nation blieb eine Adelsnation, mit ihr suchten 
die Habsburger den Kontakt, während einzelne 
Untertanen oder Dorfgemeinden mit ihren An-
liegen in Wien kein Gehör fanden. Adlige, Bür-
ger oder Bauern aus den südlichen Niederlan-
den konnten Supplikationen zwar an den habs-
burgischen Statthalter in Brüssel richten, erreich-
ten damit jedoch nur die jeweils ‚zuständigen‘ 
Provinzstände, die faktisch über die Zulässigkeit 
einer Bitte befanden. Es überwogen demnach 
Formen des mediatisierten Kontakts zwischen 
Krone und Untertanen, Formen des indirect rule, 
wie sie im 19. Jahrhundert in den überseeischen 
Kolonien weiter praktiziert wurden, als sich 
überall in Europa direkte bürokratische Herr-
schaft durchgesetzt hatte. 
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